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nDie Bücherei ist am Montag, 
Mittwoch und Freitag von 16 
bis 18 Uhr sowie nach den 
Sonntagsgottesdiensten in der 
Kirche geöffnet.
nDie Cafeteria im Pflegehaus 
am Eschachpark ist sonntags 
von 15 bis 17 Uhr geöffnet.
nDer Bauernmarkt findet 
samstags von 7.30 bis 10.30 
Uhr beim Eschachpark statt.
nZum Fähnle abhängen tref-
fen sich die Narren am heuti-
gen Samstag, 29. Februar, um 
10.30 Uhr an der Kulturfabrik.
nZum Rentnerstammtisch 
lädt der Sportverein am 
Dienstag, 3. März, ab 16 Uhr 
im Sportheim ein.

n Niedereschach

nDer Lauftreff startet jeweils 
dienstags und donnerstags um 
17 Uhr sowie samstags um 15 
Uhr an der Ecke Belchenstra-
ße/Schwarzwaldstraße.
nZur Straßensanierung der 
Wilhelm-Feder- und Kehrbühl-
straße findet ein Informations-
abend am Montag, 2. März, 
18.30 Uhr, im Florianssaal 
statt.
nBeim Elterncafé mit Pfiff 
wird das Thema »Geschwister-
liebe – Geschwisterstreit« am 
Mittwoch, 4. März, 15.30 Uhr, 
im Familienzentrum St. Fran-
ziskus besprochen.

n Dauchingen

Der Bau eines neuen Hau-
ses im Neckartalweg (Bau-
gebiet Wittum II) ist Streit-
thema.

n Von Stefan Preuß

Dauchingen. Viel Empörung
bei Anwohnern, der Verwal-
tung und dem Gemeinderat
lag bereits vor. Nun kommt
ein weiteres Kapitel hinzu:
Entgegen der schriftlichen Zu-
sicherung des Baurechtsamtes
des Landkreises gegenüber
der Gemeinde hat die Behör-
de bislang keine Beschwerde
über den Architekten aus Vil-
lingen bei der Landesarchitek-
tenkammer Baden-Württem-
berg eingereicht.

Rückblende
Die Aufregung der Ratsmit-
glieder über Architekt und
Bauherr im Neckartalweg war
während der Ratssitzungen
im September und im Novem-
ber groß. Das Gebäude ver-
stieß vielfach gegen Bauvor-
schriften und wich erheblich
von den eingereichten Plänen
ab. Während der September-
sitzung des Rates war die Bau-
sache auf der Tagesordnung
erschienen, nachdem der Bau-
herr diverse Anträge auf Be-
freiungen von den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes ge-
stellt hatte. Der Rat lehnte die-
se Anträge nicht nur
einstimmig ab, sondern zeigte
sich außerordentlich aufge-
bracht über das als extrem
rücksichtslos empfundene
Verhalten. Denn der Bau
stand bereits in voller Größe
in der Landschaft. Es wurden
nicht nur das Einvernehmen
versagt, sondern der Rückbau
und eine Geldbuße am obers-
ten Rand des Möglichen ver-
langt, zudem sollte das Bau-
rechtsamt bei der Architek-
tenkammer den Ausschluss
des Architekten beantragen.

Im November stieg das Em-
pörungslevel weiter an, denn
das Baurechtsamt teilte mit,
das fehlende Einvernehmen
der Gemeinde in den meisten

Punkten von Amts wegen zu
ersetzen, da ein Rückbau un-
verhältnismäßig sei. Ingo Ös-
terreicher kommentierte das
vom gesamten Rat und der
Verwaltung als »dreistes Vor-
gehen« bezeichnete Verhalten
von Bauherren und Architek-
ten und den nacheilenden Ge-
horsam des Landratsamtes
mit: »Wer genügend Zeit und
Geld hat, darf hier bauen wie
er will.«

Architektenkammer
ist unwissend

Eine Nachfrage der Redaktion
bei der Architektenkammer
Baden-Württemberg, mit wel-
chen Konsequenzen der
Architekt zu rechnen habe,
brachte ein überraschendes
Ergebnis: »Eine Anzeige liegt
uns nicht vor«, sagte Kammer-
anwalt Christian Walz. In
dem berufsständischen Ver-

fahren übernimmt der Kam-
meranwalt gewissermaßen
die Rolle eines Staatsanwaltes
und prüft eingehende Anzei-
gen. Stellt er Berufspflichtver-
letzungen fest, erhebt er An-
klage vor dem Berufsgericht.
Dort entscheiden ein Richter
und zwei Architekten als Bei-
sitzer über den Fall. Theore-
tisch kann als Höchststrafe
der Ausschluss aus der Archi-
tektenkammer bei groben
Verletzungen der Pflichten
verhängt werden. Das sei aber
sehr selten, sagt Thomas Wet-
zel. Er ist Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht Stutt-
gart und darüber hinaus Vor-
sitzender des Berufsgerichts
für Architekten. Es gebe drei
Stufen der Sanktionen: Den
Verweis, die Geldbuße bis
25 000 Euro und als letzte
Möglichkeit die Löschung des
Angeklagten aus der Mit-
gliedsliste der Architekten-
kammer. »Bei einem ersten

Vergehen liegt die Strafe sel-
ten über 10 000 Euro« ordnet
der Richter ganz allgemein
mögliche Strafhöhen ein,
praktisch nie droht bei einem
Erstverfahren der Ausschluss.
Zudem sei es so, dass in Fäl-
len, in denen die Baurechtsbe-
hörden nachträgliche Geneh-
migungen aussprechen, das
Strafmaß möglicherweise mil-
der ausfalle als in den Fällen,
in denen die Baubehörden
den Rückbau anordnen.

Beschwerden seien nicht
ungewöhnlich, informiert
Hans Dieterle, Hauptge-
schäftsführer der Architekten-
kammer Baden-Württemberg.
In 2019 habe es letztlich 103
Verfahren vor dem Berufsge-
richt gegeben, die zu einer Ge-
samtsumme der Geldbußen
von 100 000 Euro geführt ha-
ben.

Warum aber hat nun die
Baurechtsbehörde des Land-
ratsamtes entgegen der

schriftlichen Zusage keine
Anzeige erstattet? »Momentan
verhält es sich so, dass das
Verfahren zum Baugesuch
›Neckartalweg 8‹ noch läuft.
Es ist noch keine Nachtragsge-
nehmigung erfolgt, das heißt,
es ist noch keine Entschei-
dung seitens unseres Bau-
rechtsamtes ergangen«, teilte
Pressesprecherin Heike Frank
mit. Mit einer Entscheidung
sei in den nächsten Wochen
zu rechnen. Die untere Bau-
rechtsbehörde habe weiterhin
das Bußgeldverfahren im
Blickfeld und werde dies ein-
leiten, ebenso das Verfahren
bei der Architektenkammer.
Bedeutet im Klartext: Mehr
als fünf Monate nach der Rats-
sitzung und etwa neun Mona-
te nach Feststellung der Über-
schreitungen und Planabwei-
chungen gibt es weder einen
Bußgeldbescheid noch eine
Anzeige gegen den Architek-
ten und Bauherr.

Darf man hier bauen wie man will?
Streit | Ein Rückbau sei unverhältnismäßig befindet das Baurechtsamt / Bauvorschriften missachtet

Das Baurechtsamt des Landkreises hat noch nicht über die Anträge zu den Befreiungen für das im Ort stark diskutierte Bauvorhaben
im Neckartalweg entschieden. Ebenso ist die versprochene Anzeige gegen den Architekten bei der Landesarchitektenkammer bislang
nicht erfolgt. Foto: Preuß

Niedereschach (alb). Eine
Herzensangelegenheit war es
bei der zurückliegenden Mit-
gliederversammlung dem
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Thorsten Frei, langjährige
und verdienstvolle Mitglieder
zu ehren. Es sei alles andere
als eine Selbstverständlich-
keit, einer Partei über Jahr-
zehnte die Treue zu halten
und sich zudem noch, wie es
viele Mitglieder tun, in der
Kommunalpolitik und auch
im Verein zu engagieren.

Gerade die Menschen, die
sich ehrenamtlich in der Kom-
munalpolitik engagieren, wer-
den häufig sogar angegriffen.

Jede Form bürgerschaftlichen
Engagements sei wichtig. Wer
sich kommunalpolitisch enga-
giere, stelle sich zudem ins
»Schaufenster«, positioniere
sich und mache sich damit
auch angreifbar. Doch die
CDU und das ganze Land,
brauche solche Menschen für
eine positive Entwicklung. An
die zu Ehrenden gerichtet sag-
te Frei: »Sie gehören zu diesen
Menschen und sind Leistungs-
träger in unserer Gesell-
schaft«. 

Verbunden mit einigen per-
sönlichen Worten an jeden
Geehrten, überreichte Frei,
begleitet vom Beifall der Ver-

sammlungsteilnehmer, die
entsprechenden Urkunden.
Zuvor verlas er die dankenden
Texte auf den Urkunden. Da
der Dank »die verschärfte
Form der Bitte« sei, bat Frei
die Geehrten auch weiterhin
um Unterstützung. 

Ehrungen
Für 50-jährige CDU-Mitglied-
schaft ehrte Frei Klaus Seitz
und Adolf Schwab. Für 40
Jahre Mitgliedschaft Peter
Link und Dieter Sirringhaus,
für 25 Jahre Walter Haas,
Klaus Peter Hartmann, Ger-
hard Welzer, Karl Hubert Bei-
ter und Peter Engesser.

Frei hebt Engagement hervor
Politik | Mitglieder des CDU-Gemeindeverbands geehrt

Thorsten Frei (von links) findet lobende Worte für die Mitglieder Peter Engesser, Walter Haas,
Tanja Hall, Adolf Schwab, Regina Glatz, Peter Link, Klaus Seitz und Thomas Petrolli. Foto: Bantle

Niedereschach (alb). Mit sei-
nem neuerlichen Reisevortrag
beim Forum Niedereschach
über seine zweimonatige
Fahrrad-Treckingtour über
3000 Kilometer durch Thai-
land und Laos hatte der Nie-
dereschacher Weltenbumm-
ler André Schuler alle Erwar-
tungen übertroffen.

An zwei Abenden hinterei-
nander ein jeweils prallvoller
Katharinensaal, damit hatten
die Veranstalter des Forum
Niedereschach bei weitem
nicht gerechnet. Umso erfreu-
licher die Spendensumme, die
an den beiden Vortragsaben-
den eingegangen war. Die hat
André Schuler jetzt an zwei
Einrichtungen überreicht, die
das Geld sinnvoll und karita-
tiv verwenden können. 

1300 Euro gingen an die Ge-
meinschaftsschule Nieder-
eschach, wo das Spendengeld
für das Schulfruchtprogramm
verwendet wird. Einst ein EU-
Projekt zur kostenlosen Anlie-
ferung von Äpfeln und Birnen
für die Schulkinder, wurden
diese EU-Gelder inzwischen
gestrichen, so dass die Aktion
jetzt über den Schulförderver-
ein finanziert werden muss.

Weitere 1300 Euro gingen
an die Hilfsorganisation »Off
Road Kids Bad Dürrheim«, de-
ren Mitarbeiter Tomi Czech
den Spendenscheck mit Freu-

den entgegennahm. Geld, das
sicher eine sinnvolle Verwen-
dung findet, schließlich ist
»Off Road Kids« die einzige
Hilfsorganisation für Straßen-
kinder in Deutschland, die
überregional tätig ist.

Die »Off Road Kids«-Stif-
tung betreibt eigene Street-
work-Stationen in ganz
Deutschland, denn bis zu
2500 Kinder und Jugendliche
ab 12 Jahren geraten in

Deutschland jährlich zumin-
dest zeitweise auf die Straße.
Sie sind von Zuhause rausge-
flogen, abgehauen oder aus
Pflegefamilien oder Jugend-
hilfeeinrichtungen abgängig.
Viele von ihnen sind vor Ver-
nachlässigung, Misshandlung
und Missbrauch geflohen und
etliche müssen ihr Überleben
auf der Straße mit Bettelei,
Prostitution oder Kleindieb-
stahl sichern. 

Weltenbummler sammelt Spenden
Übergabe | Erlebnisse von Treckingtour wecken reges Interesse

Spendenübergabe vor der Gemeinschaftsschule Eschach-Ne-
ckar (von links): Tomi Czech von »Off Road Kids«, Ute Scher-
litz, Annette Rienhöfer-Schweer und Renate Hauser vom Fo-
rum Niedereschach, Weltenbummler André Schuler und Rek-
tor Peter Singer. Foto: Bantle

n Deißlingen
Auffahrunfall auf 
Streifenwagen
Deißlingen. Rund 10 000 Euro
Sachschaden hat ein Auffahr-
unfall gefordert, der sich am
Mittwochmittag auf der zu
dieser Zeit winterglatten Bun-
desstraße 27 zwischen Deiß-
lingen und Laufen ereignet
hat. Auf der Strecke kam es in-
folge des andauernden
Schneefalls zu einem Rück-
stau. Eine 24-jährige Renault-
Fahrerin reagierte zu spät und
rutschte mit ihrem Wagen in
das Heck eines Streifenwa-
gens der Polizei. Bei dem Un-
fall wurden keine Personen
verletzt. Der Renault musste
abgeschleppt werden, wäh-
rend der Streifenwagen be-
dingt fahrbereit blieb.


